
Zuschlagskriterien

1. Zuschlagskriterien

1.1 Der Zuschlag wird nach § 127 GWB auf das wirtschaftlichste Angebot unter

Berücksichtigung der folgenden Zuschlagskriterien erteilt:

Preis: 55 % (K 1)

Qualität: 45 % (K 2)

1.2 Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachstehenden Bewertungsmatrix, in

der die Zuschlagskriterien und die in maximalen Punktwerten ausgedrückte Gewichtung

aufgeführt sind:

Kriterium Absolute Gewichtung Maximale Gesamtpunktzahl

unter Berücksichtigung der

absoluten Gewichtung

Kriterium K 1

Preis (Gesamtsumme des vom Bieter

ausgefüllten Leistungsverzeichnisses)

55 % 55

Kriterium K 2

Qualität

45 % 45

Unterkriterium UK 1

Personelle Ausstattung

15 % 15

Unterkriterium UK 2

Technische Ausstattung

15 % 15

Unterkriterium UK 3

Zeitliches

Umsetzungskonzept

15 % 15

100 % 100 Punkte



1.3 Angaben zur Ermittlung des Kriteriums Preis (K 1) haben die Unternehmen im Preisblatt

vorzunehmen. Die Punktewerte werden in folgender Weise ermittelt:

Der niedrigste Angebotspreis erhält die maximal erreichbare Bewertungspunktzahl von 10

Punkten. 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2,0-fachen des Durchschnitts aller

Angebotspreise. Die Ermittlung der Bewertungspunkte für die dazwischenliegenden

Angebotspreise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.

Die auf diese Weise ermittelten Bewertungspunkte werden mit 55 % gewichtet und mit dem

entsprechenden Faktor multipliziert. Sie ergeben eine Gesamtpunktzahl, die unter

Berücksichtigung der absoluten Gewichtung maximal 55 Punkte beträgt.

1.4 Angaben zur Ermittlung der Qualität (K 2) haben die Unternehmen in ihren Konzepten

vorzunehmen. Die Vergabestelle definiert folgenden Erwartungshorizont:

UK 1

Personelle

Ausstattung

Erwünscht wird für die Planung und Installation der Photovoltaikanlage eine Darstellung

der vorgesehenen personellen Ausstattung inklusive der Qualifikationen der

eingesetzten Mitarbeiter.

UK 2

Technische

Ausstattung

Dargestellt werden soll die dem Bieter zur Verfügung stehende technische Ausstattung

(wie technische Vorkehrungen zur Überwachung, Materialien, Geräte, Arbeitsmittel und

wesentliche Einrichtungen) für die Planung und Installation der Photovoltaikanlage.

UK 3

Zeitliches

Umsetzungs-

konzept

Dargestellt werden soll ein Umsetzungskonzept, in dem erfasst wird a) bis wann welche

Leistungen erbracht werden und b) wann alle Leistungen abgeschlossen sind. Punkte

erhält man für eine, im Vergleich zu den anderen Bietern, möglichst frühe Fertigstellung.

Davon unberührt bleibt die Anforderung, dass bis zum 30. Juni 2024 alle Leistungen

erbracht und gegebenenfalls Mängel, die bei der Abnahme aufgefallen sind, behoben

sein müssen.



Die Bewertung der einzelnen Kriterien im Rahmen des Betriebskonzepts erfolgt nach folgender

Bewertung, bei der die nachfolgend dargestellte Punkteskala gilt:

Bezeichnung Beschreibung Punkte

Sehr gute Darstellung Das beste Angebot ist dasjenige, welches, gemessen an den

anderen Angeboten, das entsprechende Kriterium am

besten erfüllt. Die anderen Angebote erhalten eine

gemessen am Erfüllungsgrad der Kriterien im Vergleich zum

jeweils besten Angebot entsprechend niedrigere

Bepunktung.

15

Gute Darstellung Die Angebote, welche im Verhältnis zum besten Angebot

bezogen auf das jeweilige Kriterium qualitativ nur

geringfügig abweichen, erhalten eine Punktzahl auf der

jeweils zu vergebenden Punkteskala im oberen Drittel der

Skala.

10-14

Mittelmäßige Darstellung Die Angebote, welche im Verhältnis zum besten Angebot

bezogen auf das jeweilige Kriterium qualitativ mehr als nur

geringfügig, aber noch nicht in erheblichem Maße

abweichen, erhalten eine Punktzahl auf der jeweils zu

vergebenden Punkteskala im mittleren Drittel der Skala.

5-9

Mangelhafte Darstellung Die Angebote, die im Verhältnis zum insoweit besten

Angebot bezogen auf das jeweilige Kriterium qualitativ in

erheblichem Maße abweichen, erhalten eine Punktzahl auf

der jeweils zu vergebenden Punkteskala im unteren Drittel

der Skala.

1-4

Ungenügende

Darstellung

Die Angebote, welche inhaltlich keine Aussagen zum

jeweiligen Kriterium enthalten, werden mit 0 Punkten

bewertet.

0

Die auf diese Weise ermittelten Bewertungspunkte werden bei UK 1 bis UK 3 mit jeweils 15 %

gewichtet und mit dem entsprechenden Faktor multipliziert. Sie ergeben eine

Gesamtpunktzahl, die unter Berücksichtigung der absoluten Gewichtung maximal 45 Punkte

beträgt.

1.5 Schließlich werden die errechneten Gesamtpunktzahlen der Kriterien Preis (K 1) und

Qualität (K 2) zu der finalen Gesamtpunktzahl addiert. Die Gesamtpunktzahl der

Angebotswertung beträgt nach den vorstehenden Ausführungen maximal 100 Punkte.


